
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/5/29 89/11/0207
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1990

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §73 Abs2;

Rechtssatz

Ausführungen zur Rechtmäßigkeit eines Ausspruches gemäß § 73 Abs 2 KFG für drei Jahre bei drei Alkoholdelikten und

einer rechtskräftigen Entziehung der Lenkerberechtigung für fünf Monate.
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